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RS OGH 1954/11/17 1Ob847/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1954

Norm

EO §42 A3

Rechtssatz

Aufschiebung einer Unterhaltsexekution wegen Klage nach §§ 35, 36 EO, die auf Gegenforderungen wegen

widerrechtlicher Entfernung von Möbeln und wegen Behauptung mangelnder Fälligkeit der Unterhaltsforderung

gestützt ist.
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